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Protokoll „Jour Fixe“ vom 30.04.2008 

Teilnehmer:

Für das Justizministerium (JM):
Herr Prof. Dr. Kubink und Herr Hoffmeister

Für die LAG BwH:


Herr Öynhausen, Herr Fila und Herr Binnberg

Für die LAG Gerichtshilfe:

Herr Gollan

Protokoll LAG BwH:

Herr Binnberg

Tagesordnung:

I. Probleme bei der praktischen Umsetzung der Führungsaufsicht im Zeichen der Strukturreform

Von Seiten der Vertreter der LAG BwH wurde darauf hingewiesen, dass derzeit eine landeseinheitliche Regelung bei der Umsetzung der Strukturreform im Bereich der Führungsaufsicht nicht absehbar sei.

Eine landeseinheitliche Regelung, so die Vertreter des JM, sei aktuell auch nicht angedacht. Vielmehr gehe es bei der jetzt anstehenden Umsetzung der Strukturreform in die Praxis darum, dass durch die Kollegenschaft ein „Kreativitätsprozess“ in Gang gesetzt werde, der dass „Haus des Einheitlichen Sozialen Dienst der Justiz NRW“ mit Leben fülle – dies ausdrücklich auf den gesamten Dienst bezogen.

Regional sei es den Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Landgerichtsbezirke vorbehalten für ihre jeweiligen Bedürfnisse entsprechende Lösungen bei der Umsetzung der Strukturreform zu finden. Hier komme der zukünftigen Leitung der Sozialen Dienste der Justiz NRW eine besonderer Rolle zu. Diese herausragende Leitungsfunktion beziehe sich nicht nur auf den Fachbereich „Führungsaufsicht“, sondern ausdrücklich auf sämtliche Bereiche des zukünftigen Sozialen Dienst der Justiz NRW. In der zweiten Jahreshälfte 2008 sei daher eine Ministeriumsveranstaltung für die dann landesweit feststehenden Leiter/innen in Planung, um diese detailliert über ihr neues Leitungsanforderungsprofil zu informieren.

II. Bildung und Strukturierung von Arbeitsschwerpunkten

III. Einbindung der Bewährungshilfe in Maßnahmen des Jugendkriminalrechts; insbesondere zu Angeboten von „Anti Gewalt Trainings“; auch zu den Erfolgsaussichten von Projekten

Die Vertreter der LAG BwH bringen zum Ausdruck, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt, teilweise seit Jahrzehnten, landesweit zahlreiche Gruppenangebote, Projekte existieren, die allerdings in der Vergangenheit von Seiten des Dienstherren wenig Anerkennung bzw. Würdigung erfahren haben. Die finanzielle Ausstattung erfolge in der Regel über Fördervereine der Bewährungshilfe. Die engagierten Kolleginnen und Kollegen führen ihre Tätigkeiten dabei als quasi Ehrenamt aus, nicht in allen Bezirken würden Entlastungsreglungen bestehen und/oder sei eine Entlastung möglich.

Im finanziellen Bereich wird es nach Ausführungen der Vertreter des JM keinerlei zusätzliche Mittel für Gruppenarbeit / Gruppenprojekte geben. Es wird auf die bestehenden Finanzierung über die Fördervereine verwiesen sowie auf den Weg der Gewinnung von Sponsoren für einzelne Projekte. Gruppenarbeit / Gruppenprojekte werden demnach zwar als wichtiger Bestandteil zur Haftvermeidung angesehen, weitere finanzielle Mittel stehen dafür allerdings nicht zur Verfügung.

Angepasst werden könne in Zukunft das landesweite Fortbildungsprogramm. Hier müsse sich in der Praxis zeigen, wo besonderer Schulungsbedarf bestehe.

Im Zusammenhang mit einer dienstlichen Würdigung der Tätigkeiten im Rahmen von Gruppenarbeit / Gruppenprojekten komme auch in diesem Bereich der zukünftigen Leitung der Sozialen Dienste der Justiz im jeweiligen Landgerichtsbezirk eine besondere Verantwortung zu. Die Leitung könne für den Bezirk z.B. eine entsprechende Freistellung der Kolleginnen / Kollegen sorgen. Grundsätzlich, so die Vertreter des JM, müsse es im Hinblick auf die bundesweite unterdurchschnittliche Belastung der Bewährungshilfe NRW möglich sein, dass nahezu flächendeckend Gruppenarbeit / Gruppenprojekte angeboten würden. In diesem Zusammenhang weisen die Ministeriumsvertreter ausdrücklich darauf hin, dass bei den aktuell vorliegenden Belastungszahlen sämtlicher Bundesländer selbst eine Anhebung der Durchschnittsbelastungszahl der Bewährungshilfe NRW von gegenwärtig ca. 65 Probanden auf beispielsweise 75 Probanden nur dazu führe, dass NRW sich im unteren Mittefeld der bundesweiten Belastungstabelle wieder finden würde. Hier seien aus Sicht der Ministeriumsvertreter dementsprechend immense Personalkapazitäten vorzufinden, die zukünftig effektiver eingesetzt werden sollten. 

Gegen eine grundsätzliche Evaluation von Gruppenarbeit / Gruppenprojekte bestehen auf Seiten der Vertreter des JM keine Bedenken, allerdings gelte es auch in diesem Bereich die finanzielle Machbarkeit zu berücksichtigen.

IV. Die Perspektive ehrenamtlich Tätiger im Bereich der Bewährungshilfe

Einigkeit besteht zwischen allen Anwesenden darin, dass ehrenamtlich Tätige im Bereich der Bewährungshilfe für die hauptamtliche Tätigen keine zusätzliche Belastung darstellen dürfen, eine entsprechende Schulung der ehrenamtlichen Interessenten vor Tätigkeitsbeginn wird daher zwingend erforderlich angesehen. Zudem besteht Einigkeit in der Auffassung, dass potentielle ehrenamtlich Tätige aller Voraussicht nach für den Bereich der Bewährungshilfe nur schwer zu gewinnen sind. Derzeit liegen auf den Seiten des JM noch keine Pläne zur Gewinnung von ehrenamtlich Tätigen vor. Denkbar sei unter Umständen eine Modellregion, in der die Gewinnung, Einführung, Betreuung von ehreamtlich tätigen im Bereich der Bewährungshilfe in der Praxis erprobt werden könne.

V. Sonstiges

Die Einrichtung und Einhaltung der „Jour Fixe“ wird von allen Beteiligten abschließend hervorgehoben, dies auch vor dem Hintergrund der Forschreibung / Überprüfung der neuen „AV“ nach Ablauf von spätestens zwei Jahren.

Das nächste „Jour Fixe“ soll im September diesen Jahres stattfinden.

VI. Fazit

Es gilt den Blick nach vorn zu richten – das „Haus des Einheitlichen Sozialen Dienst der Justiz NRW“ ist von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Justizministeriums NRW hingestellt worden, eine „Abrissbirne“ wird es nicht geben. Es wird aber in Zukunft auch an den Kolleginnen und Kollegen des zukünftigen Einheitlichen Sozialen Dienst der Justiz NRW liegen wie sich das Haus weiterentwickelt. Wer zieht wo ein, wer gestaltet attraktive Räume, wo besteht Renovierungsbedarf, wo bestehen bauliche Mängel, wird ein Anbau benötigt?

Die sich jetzt abzeichnende regelmäßige Gesprächskultur zwischen Bauherren und Bewohnern des „Haus des Einheitlichen Sozialen Dienst der Justiz NRW“ ist in jedem Falle eine begrüßenswerte Einrichtung. Die Zukunft wird zeigen ob sich der Bauherr auf Vorschläge seiner Hausbewohner wird einlassen können.
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